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Suche eines Mobilfunkstandortes im Gemeindegebiet 
Groß Stieten 

Organisationseinheit: 

Bauamt 
Datum 

27.09.2024 
 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung Groß Stieten (Entscheidung) 09.10.2024 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung Groß Stieten berät über einen möglichen Mobilfunkstandort in 
ihrem Gemeindegebiet und beschließt, folgendes Flurstück als Mobilfunkstandort zu 
empfehlen. 
 
Gemarkung Groß Stieten, Flur 1, Fls ______ (Ostseite der B106) 
 
Gemarkung Neu Stieten, Flur 1, Fls______   (Westseite der B106) 
   
Sachverhalt 
 
Die Deutsche Telekom investiert fortlaufend in ihr Mobilfunknetz. Eine gute 
Mobilfunkversorgung ist in der heutigen vernetzten Welt von sehr hoher Bedeutung. Um den 
Kunden in Groß Stieten ein besseres Netz anbieten zu können, wird ein neuer 
Mobilfunkstandort benötigt.  

Der gekennzeichnete Suchbereich (beigefügt als separates Dokument) zeigt den idealen Ort 
für eine neue Sendeanlage/Ersatzstandort in der bestehenden Netzstruktur. 
Standortvorschläge müssen sich innerhalb der Markierung befinden. Hier kann die 
Gemeinde als Verantwortungsträger, mit ihrer Ortskenntnis aktiv unterstützen und Innerhalb 
von 8 Wochen kommunale Gebäude oder Plätze benennen, die sie für einen neuen Standort 
für geeignet erachtet. Der Vorschlag wird ergebnisoffen geprüft und bei funktechnischer und 
wirtschaftlicher Eignung bevorzugt betrachtet werden.  

Parallel zu dieser Abstimmung des Suchgebietes kann vor Ort durch einen Akquisiteur nach 
möglichen Standorten gesucht werden.  

Gemäß §7a der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung wird die Gemeinde Groß Stieten 
mit dieser Nachricht offiziell über den geplanten Ausbau des Mobilfunknetzes in ihrer 
Kommune informiert.  

Über die finale Standortposition wird die Gemeinde zu einem späteren Zeitpunkt informiert. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
Mieteinnahmen – Angebot liegt noch nicht vor 
Anlage/n 
Keine 
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